
Ihre Versicherung und unsere Leistungen Basic Classic Top

Beratung und Verteidigung des Versicherten durch 
den internen, spezialisierten DAS Rechtsdienst

Örtliche Deckung Schweiz + 
Fürstentum 

Liechtenstein

Schweiz + 
Fürstentum 

Liechtenstein 
+ EU + EFTA

ganze Welt 

Deckungssumme pro Schadenfall max. CHF 200 000 CHF 250 000 CHF 300 000
(CH + FL + EU + EFTA)

CHF 100 000
(ganze Welt)

Selbstbehalt auf externe Kosten CHF 500 — —

Anwaltskosten 

Einmalige Rechtsberatung  
durch externen Anwalt oder Notar, pro Fall und Jahr

— bis CHF 300 bis CHF 600

Expertisekosten 

Gerichtskosten

Verwaltungskosten bei Strafmandat pro Jahr — bis CHF 300 bis CHF 600

Mediationsverfahren  
(aussergerichtliche Lösung von Konflikten)

— bis CHF 3000 Kosten  
des Mediators

Prozessentschädigung an die Gegenpartei

Fahrtkostenerstattung für Versicherten,  
pro Schadenfall

— bis CHF 1000 bis CHF 10 000
inkl. Begleitperson

Einkommensausfallerstattung für Versicherten,  
pro Schadenfall

— bis CHF 1000 bis CHF 5000

Betreibungskosten 

Vorschuss für Strafkautionen 

3 Varianten, alle in der Kombination  
aus Privat- und Verkehrsrechtsschutz

Privatrechtsschutz 
Verkehrsrechtsschutz

Europas Nr. 1 im Rechtsschutz.Wir wollen, dass Sie Ihr Recht bekommen!

Massgebend für den genauen Deckungsumfang sind unsere aktuellen Allgemeinen Versicherungsbedingungen AVB.

DAS Rechtsschutz: 
Wir wollen, dass Sie Ihr Recht bekommen
Machen Sie jetzt den ersten Schritt zu mehr Sicherheit. Gerne beraten wir Sie 
umfassend und individuell. Rufen Sie an oder senden Sie uns eine E-Mail.  
Tel. 021 623 92 23 / contact@das.ch. 

Oder besuchen Sie uns im Web unter www.das.ch. Auf unserer Website finden  
Sie viele Informationen und die Adresse der DAS Geschäftsstelle in Ihrer Nähe. 
Alles, was Recht ist: Wir sind gerne für Sie da!

Versicherte Rechtsgebiete Versichert ist/sind

Schadenersatz Einfordern von Schadenersatz bei Personen-, Vermögens- 
und Sachschaden, Genugtuungszahlungen usw.

Opferhilfe Einfordern von Entschädigungen gemäss Schweizer 
Opferhilfegesetz

Patientenrecht Auseinandersetzung mit Ärzten und Spitälern  
bei Behandlungsfehlern 

Strafrecht Verteidigung vor Gerichten und Strafbehörden

Versicherungsrecht Streitigkeiten mit Versicherungen, Kranken- und 
Pensionskassen, IV und Arbeitslosenversicherung

Führerausweis Streitigkeiten rund um den Entzug des Führerausweises

Besteuerung Streitigkeiten über die Besteuerung immatrikulierter 
Fahrzeuge

Mietrecht Streitigkeiten aus Mietvertragskündigungen, Mietzins
erhöhungen, Heizkostenabrechnungen usw.

Arbeitsrecht Streitigkeiten innerhalb des Anstellungsverhältnisses 
(Kündigung, Überstunden usw. )

Vertragsrecht Streitigkeiten aus Verträgen für den persönlichen Bedarf 
(Kauf, Verkauf, E-Commerce, Reisen usw.)

Nachbarrecht Streitigkeiten mit Nachbarn ( Rauch, Gas, Geruch, Lärm )

Und zusätzlich
Rechtsauskünfte Rechtsauskünfte im Bereich des Schweizer Personen-,  

Erb-, Familien- und Scheidungsrechts

Mustervorlagen Allgemeine Musterverträge nach schweizerischem Recht

Als Zusatzdeckung möglich
Privatrechtsschutz –	� Grundeigentümerrechtsschutz

–	� Mieterrechtsschutz
–	� Vermieterrechtsschutz
–	� Arbeitsrecht für Geschäftsleitungsmitglieder  

und Verwaltungsräte

Verkehrsrechtsschutz –	� Motorsport
–	� Boote
–	� Flugzeuge

Auf der sicheren Seite
Basic, Classic und Top: Übersicht aller versicherten Bereiche

DAS, Dezember 2010



Manchmal geht es schneller, als Sie denken.
Alltägliche Rechtsschutzfälle 

Wir sind auf Ihrer Seite.
Aufgaben des Rechtsschutzes 

Für alle Lebenslagen :  
Privatrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz

Arbeitsrecht
Monatelang verlangt der Chef von  
Peter M. fast täglich Überstunden. Was 
dieser hinnimmt, ohne zu murren.  
Als die Überstunden der Arbeitszeit von 
über vier Wochen entsprechen, bittet 
Peter M., diese durch Freizeit kompen-
sieren zu dürfen. Als «Dank» bekommt 
er die Kündigung zugeschickt. Peter M. 
kontaktiert uns sofort. Nach der 
Intervention seines DAS Anwaltes erhält 
er die ihm zustehende Entschädigung.

Mietrecht 
Die Vermieterin von Christine A.  
kündigt eine ungerechtfertigte Mietzins- 
erhöhung an. Für unsere Kundin 
wehren wir diese ab.

Aussergerichtliche Streitschlichtung
Wir versuchen, Streitfälle zu lösen, 
bevor sie zur Gerichtssache werden. 
Zum Beispiel bei einem Streit unter 
Nachbarn. Durch unsere Vermittlung 
kann eine dauerhafte Belastung des 
nachbarschaftlichen Verhältnisses 
vermieden werden.

Ihre Privatrechtsschutzversicherung  
gibt Ihnen rechtlichen Schutz für  
alle Lebensbereiche. Ausgenommen  
die Fälle, die den Strassenverkehr  
im weitesten Sinn betreffen. Für diese 
Situationen gibt es den Verkehrsrechts-
schutz. Rufen Sie uns an, wir erklären 
Ihnen gerne die Unterschiede und 
beraten Sie individuell. Denn: Wird aus 
dem Kauf eines Staubsaugers ein 

 Versicherungsrecht 
Während eines Besuchs bei Familie Z. 
brennt einer der Gäste mit seiner 
Zigarette ein Loch ins neue Ledersofa.  
Die Haftpflichtversicherung des  
Schadenverursachers übernimmt nur 
einen Teil des entstandenen Schadens.  
Der DAS Anwalt der Familie Z. verhandelt 
erfolgreich: Zusätzlich zur kompletten 
Übernahme der Reparaturkosten von  
CHF 1450.– erwirkt er noch eine Minder-
wertsentschädigung von weiteren  
CHF 1500.–. 

Strafrecht 
Nach einem Verkehrsunfall erhält 
Christoph F. eine Busse. Seiner Ansicht 
nach trifft ihn kein Verschulden. Die  
DAS beauftragt den Anwalt seiner Wahl 
mit einem Einspruch. Dieser erreicht  
im Gerichtsverfahren einen Freispruch  
für Christoph F. Die Anwaltskosten  
von rund CHF 3000.– übernimmt die 
DAS.

Rechtsvertretung und Kostenübernahme
Nicht immer ist eine gütliche Einigung 
möglich. Laien fehlen Zeit, Wissen und 
manchmal auch die finanziellen Mittel,  
um zu ihrem Recht zu kommen. Wir unter-
stützen unsere Versicherten durch juristi-
schen Beistand und engagieren uns für sie. 

Rechtsfall, ist der Privatrechtsschutz 
zuständig. Geht es hingegen um einen 
Autokauf, betrifft dies den Verkehrs-
rechtsschutz.

Ganz nach Ihren Bedürfnissen haben Sie 
bei uns die Wahl, ob Sie eine Privat- oder 
eine Verkehrsrechtsschutzversicherung 
abschliessen oder sich für beide Bereiche 
kombiniert absichern möchten. 

Wir von der DAS sind
	 spezialisiert
	 unabhängig
	 in Ihrer Nähe

 
Ihre Vorteile
–	� Sie werden von erfahrenen, speziali-

sierten DAS Juristen und DAS Anwäl-
ten beraten, betreut und vertreten.  
Sie haben die beruhigende Gewiss-
heit, mit Europas Nr. 1 im Rechts-
schutz zusammenzuarbeiten.

–	� Sie können sich auf unsere Unab
hängigkeit verlassen. Wir sind absolut 
eigenständig und keiner Versiche-
rungsgesellschaft verpflichtet. Ein 
grosser Vorteil, wenn es um einen 
Rechtsfall mit der Krankenkasse, 
Haftpflichtversicherung usw. geht. 

–	� Sie wissen uns in Ihrer Nähe. Wir sind 
aus und in Ihrer Gegend! Wir kennen 
die lokalen Rahmenbedingungen und 
handeln danach.

Stellen Sie sich Ihren individuellen 
Rechtsschutz zusammen, abgestimmt 
auf Ihre Situation.

Einzelperson oder Haushalt?
Möchten Sie nur sich selbst versichern 
oder alle Personen geschützt wissen, 
die mit Ihnen im gemeinsamen Haus-
halt leben bzw. zu Ihrer Familie gehören 
aber woanders wohnen ?

Wie viel Schutz wünschen Sie?
Basic: Sie profitieren von wichtigen 
Rechtsschutzleistungen als Basisschutz 
in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein.

Classic: Ihr Rundum-Sicherheitspaket. 
Die Basic-Variante mit erweitertem 
Schutz in der Schweiz, der EU und 
EFTA.
Top: Sie stehen auf der ganz sicheren 
Seite. Sie profitieren vom kompletten 
Angebot aller Rechtsschutzleistungen 
aus Basic und Classic – plus wichtigen, 
wertvollen Zusatzleistungen auf der 
ganzen Welt. Ideal für Verantwortungs-
bewusste und clevere Weltenbummler.

Auf einen Blick: Alle drei Varianten 
finden Sie in der übersichtlichen Tabelle 
auf der Rückseite.

Geniessen Sie den Schutz,  
den Ihnen Europas Nr. 1 bietet

So viel Sicherheit, wie Sie brauchen

Rechnen Sie und Sie sehen:  
Es rechnet sich!
Die Jahresprämie der DAS Rechtsschutzversicherung  
entspricht ungefähr dem Honorar einer Anwaltsstunde.

Europas Nr. 1 im Rechtsschutz.

Tarifgarantie während  

der vereinbarten Vertragsdauer  !



Manchmal geht es schneller, als Sie denken.
Alltägliche Rechtsschutzfälle 

Wir sind auf Ihrer Seite.
Aufgaben des Rechtsschutzes 

Für alle Lebenslagen :  
Privatrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz

Arbeitsrecht
Monatelang verlangt der Chef von  
Peter M. fast täglich Überstunden. Was 
dieser hinnimmt, ohne zu murren.  
Als die Überstunden der Arbeitszeit von 
über vier Wochen entsprechen, bittet 
Peter M., diese durch Freizeit kompen-
sieren zu dürfen. Als «Dank» bekommt 
er die Kündigung zugeschickt. Peter M. 
kontaktiert uns sofort. Nach der 
Intervention seines DAS Anwaltes erhält 
er die ihm zustehende Entschädigung.

Mietrecht 
Die Vermieterin von Christine A.  
kündigt eine ungerechtfertigte Mietzins- 
erhöhung an. Für unsere Kundin 
wehren wir diese ab.

Aussergerichtliche Streitschlichtung
Wir versuchen, Streitfälle zu lösen, 
bevor sie zur Gerichtssache werden. 
Zum Beispiel bei einem Streit unter 
Nachbarn. Durch unsere Vermittlung 
kann eine dauerhafte Belastung des 
nachbarschaftlichen Verhältnisses 
vermieden werden.

Ihre Privatrechtsschutzversicherung  
gibt Ihnen rechtlichen Schutz für  
alle Lebensbereiche. Ausgenommen  
die Fälle, die den Strassenverkehr  
im weitesten Sinn betreffen. Für diese 
Situationen gibt es den Verkehrsrechts-
schutz. Rufen Sie uns an, wir erklären 
Ihnen gerne die Unterschiede und 
beraten Sie individuell. Denn: Wird aus 
dem Kauf eines Staubsaugers ein 

 Versicherungsrecht 
Während eines Besuchs bei Familie Z. 
brennt einer der Gäste mit seiner 
Zigarette ein Loch ins neue Ledersofa.  
Die Haftpflichtversicherung des  
Schadenverursachers übernimmt nur 
einen Teil des entstandenen Schadens.  
Der DAS Anwalt der Familie Z. verhandelt 
erfolgreich: Zusätzlich zur kompletten 
Übernahme der Reparaturkosten von  
CHF 1450.– erwirkt er noch eine Minder-
wertsentschädigung von weiteren  
CHF 1500.–. 

Strafrecht 
Nach einem Verkehrsunfall erhält 
Christoph F. eine Busse. Seiner Ansicht 
nach trifft ihn kein Verschulden. Die  
DAS beauftragt den Anwalt seiner Wahl 
mit einem Einspruch. Dieser erreicht  
im Gerichtsverfahren einen Freispruch  
für Christoph F. Die Anwaltskosten  
von rund CHF 3000.– übernimmt die 
DAS.

Rechtsvertretung und Kostenübernahme
Nicht immer ist eine gütliche Einigung 
möglich. Laien fehlen Zeit, Wissen und 
manchmal auch die finanziellen Mittel,  
um zu ihrem Recht zu kommen. Wir unter-
stützen unsere Versicherten durch juristi-
schen Beistand und engagieren uns für sie. 

Rechtsfall, ist der Privatrechtsschutz 
zuständig. Geht es hingegen um einen 
Autokauf, betrifft dies den Verkehrs-
rechtsschutz.

Ganz nach Ihren Bedürfnissen haben Sie 
bei uns die Wahl, ob Sie eine Privat- oder 
eine Verkehrsrechtsschutzversicherung 
abschliessen oder sich für beide Bereiche 
kombiniert absichern möchten. 

Wir von der DAS sind
	 spezialisiert
	 unabhängig
	 in Ihrer Nähe

 
Ihre Vorteile
–	� Sie werden von erfahrenen, speziali-

sierten DAS Juristen und DAS Anwäl-
ten beraten, betreut und vertreten.  
Sie haben die beruhigende Gewiss-
heit, mit Europas Nr. 1 im Rechts-
schutz zusammenzuarbeiten.

–	� Sie können sich auf unsere Unab
hängigkeit verlassen. Wir sind absolut 
eigenständig und keiner Versiche-
rungsgesellschaft verpflichtet. Ein 
grosser Vorteil, wenn es um einen 
Rechtsfall mit der Krankenkasse, 
Haftpflichtversicherung usw. geht. 

–	� Sie wissen uns in Ihrer Nähe. Wir sind 
aus und in Ihrer Gegend! Wir kennen 
die lokalen Rahmenbedingungen und 
handeln danach.

Stellen Sie sich Ihren individuellen 
Rechtsschutz zusammen, abgestimmt 
auf Ihre Situation.

Einzelperson oder Haushalt?
Möchten Sie nur sich selbst versichern 
oder alle Personen geschützt wissen, 
die mit Ihnen im gemeinsamen Haus-
halt leben bzw. zu Ihrer Familie gehören 
aber woanders wohnen ?

Wie viel Schutz wünschen Sie?
Basic: Sie profitieren von wichtigen 
Rechtsschutzleistungen als Basisschutz 
in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein.

Classic: Ihr Rundum-Sicherheitspaket. 
Die Basic-Variante mit erweitertem 
Schutz in der Schweiz, der EU und 
EFTA.
Top: Sie stehen auf der ganz sicheren 
Seite. Sie profitieren vom kompletten 
Angebot aller Rechtsschutzleistungen 
aus Basic und Classic – plus wichtigen, 
wertvollen Zusatzleistungen auf der 
ganzen Welt. Ideal für Verantwortungs-
bewusste und clevere Weltenbummler.

Auf einen Blick: Alle drei Varianten 
finden Sie in der übersichtlichen Tabelle 
auf der Rückseite.

Geniessen Sie den Schutz,  
den Ihnen Europas Nr. 1 bietet

So viel Sicherheit, wie Sie brauchen

Rechnen Sie und Sie sehen:  
Es rechnet sich!
Die Jahresprämie der DAS Rechtsschutzversicherung  
entspricht ungefähr dem Honorar einer Anwaltsstunde.

Europas Nr. 1 im Rechtsschutz.

Tarifgarantie während  

der vereinbarten Vertragsdauer  !



Manchmal geht es schneller, als Sie denken.
Alltägliche Rechtsschutzfälle 

Wir sind auf Ihrer Seite.
Aufgaben des Rechtsschutzes 

Für alle Lebenslagen :  
Privatrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz

Arbeitsrecht
Monatelang verlangt der Chef von  
Peter M. fast täglich Überstunden. Was 
dieser hinnimmt, ohne zu murren.  
Als die Überstunden der Arbeitszeit von 
über vier Wochen entsprechen, bittet 
Peter M., diese durch Freizeit kompen-
sieren zu dürfen. Als «Dank» bekommt 
er die Kündigung zugeschickt. Peter M. 
kontaktiert uns sofort. Nach der 
Intervention seines DAS Anwaltes erhält 
er die ihm zustehende Entschädigung.

Mietrecht 
Die Vermieterin von Christine A.  
kündigt eine ungerechtfertigte Mietzins- 
erhöhung an. Für unsere Kundin 
wehren wir diese ab.

Aussergerichtliche Streitschlichtung
Wir versuchen, Streitfälle zu lösen, 
bevor sie zur Gerichtssache werden. 
Zum Beispiel bei einem Streit unter 
Nachbarn. Durch unsere Vermittlung 
kann eine dauerhafte Belastung des 
nachbarschaftlichen Verhältnisses 
vermieden werden.

Ihre Privatrechtsschutzversicherung  
gibt Ihnen rechtlichen Schutz für  
alle Lebensbereiche. Ausgenommen  
die Fälle, die den Strassenverkehr  
im weitesten Sinn betreffen. Für diese 
Situationen gibt es den Verkehrsrechts-
schutz. Rufen Sie uns an, wir erklären 
Ihnen gerne die Unterschiede und 
beraten Sie individuell. Denn: Wird aus 
dem Kauf eines Staubsaugers ein 

 Versicherungsrecht 
Während eines Besuchs bei Familie Z. 
brennt einer der Gäste mit seiner 
Zigarette ein Loch ins neue Ledersofa.  
Die Haftpflichtversicherung des  
Schadenverursachers übernimmt nur 
einen Teil des entstandenen Schadens.  
Der DAS Anwalt der Familie Z. verhandelt 
erfolgreich: Zusätzlich zur kompletten 
Übernahme der Reparaturkosten von  
CHF 1450.– erwirkt er noch eine Minder-
wertsentschädigung von weiteren  
CHF 1500.–. 

Strafrecht 
Nach einem Verkehrsunfall erhält 
Christoph F. eine Busse. Seiner Ansicht 
nach trifft ihn kein Verschulden. Die  
DAS beauftragt den Anwalt seiner Wahl 
mit einem Einspruch. Dieser erreicht  
im Gerichtsverfahren einen Freispruch  
für Christoph F. Die Anwaltskosten  
von rund CHF 3000.– übernimmt die 
DAS.

Rechtsvertretung und Kostenübernahme
Nicht immer ist eine gütliche Einigung 
möglich. Laien fehlen Zeit, Wissen und 
manchmal auch die finanziellen Mittel,  
um zu ihrem Recht zu kommen. Wir unter-
stützen unsere Versicherten durch juristi-
schen Beistand und engagieren uns für sie. 

Rechtsfall, ist der Privatrechtsschutz 
zuständig. Geht es hingegen um einen 
Autokauf, betrifft dies den Verkehrs-
rechtsschutz.

Ganz nach Ihren Bedürfnissen haben Sie 
bei uns die Wahl, ob Sie eine Privat- oder 
eine Verkehrsrechtsschutzversicherung 
abschliessen oder sich für beide Bereiche 
kombiniert absichern möchten. 

Wir von der DAS sind
	 spezialisiert
	 unabhängig
	 in Ihrer Nähe

 
Ihre Vorteile
–	� Sie werden von erfahrenen, speziali-

sierten DAS Juristen und DAS Anwäl-
ten beraten, betreut und vertreten.  
Sie haben die beruhigende Gewiss-
heit, mit Europas Nr. 1 im Rechts-
schutz zusammenzuarbeiten.

–	� Sie können sich auf unsere Unab
hängigkeit verlassen. Wir sind absolut 
eigenständig und keiner Versiche-
rungsgesellschaft verpflichtet. Ein 
grosser Vorteil, wenn es um einen 
Rechtsfall mit der Krankenkasse, 
Haftpflichtversicherung usw. geht. 

–	� Sie wissen uns in Ihrer Nähe. Wir sind 
aus und in Ihrer Gegend! Wir kennen 
die lokalen Rahmenbedingungen und 
handeln danach.

Stellen Sie sich Ihren individuellen 
Rechtsschutz zusammen, abgestimmt 
auf Ihre Situation.

Einzelperson oder Haushalt?
Möchten Sie nur sich selbst versichern 
oder alle Personen geschützt wissen, 
die mit Ihnen im gemeinsamen Haus-
halt leben bzw. zu Ihrer Familie gehören 
aber woanders wohnen ?

Wie viel Schutz wünschen Sie?
Basic: Sie profitieren von wichtigen 
Rechtsschutzleistungen als Basisschutz 
in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein.

Classic: Ihr Rundum-Sicherheitspaket. 
Die Basic-Variante mit erweitertem 
Schutz in der Schweiz, der EU und 
EFTA.
Top: Sie stehen auf der ganz sicheren 
Seite. Sie profitieren vom kompletten 
Angebot aller Rechtsschutzleistungen 
aus Basic und Classic – plus wichtigen, 
wertvollen Zusatzleistungen auf der 
ganzen Welt. Ideal für Verantwortungs-
bewusste und clevere Weltenbummler.

Auf einen Blick: Alle drei Varianten 
finden Sie in der übersichtlichen Tabelle 
auf der Rückseite.

Geniessen Sie den Schutz,  
den Ihnen Europas Nr. 1 bietet

So viel Sicherheit, wie Sie brauchen

Rechnen Sie und Sie sehen:  
Es rechnet sich!
Die Jahresprämie der DAS Rechtsschutzversicherung  
entspricht ungefähr dem Honorar einer Anwaltsstunde.

Europas Nr. 1 im Rechtsschutz.

Tarifgarantie während  

der vereinbarten Vertragsdauer  !



Ihre Versicherung und unsere Leistungen Basic Classic Top

Beratung und Verteidigung des Versicherten durch 
den internen, spezialisierten DAS Rechtsdienst

Örtliche Deckung Schweiz + 
Fürstentum 

Liechtenstein

Schweiz + 
Fürstentum 

Liechtenstein 
+ EU + EFTA

ganze Welt 

Deckungssumme pro Schadenfall max. CHF 200 000 CHF 250 000 CHF 300 000
(CH + FL + EU + EFTA)

CHF 100 000
(ganze Welt)

Selbstbehalt auf externe Kosten CHF 500 — —

Anwaltskosten 

Einmalige Rechtsberatung  
durch externen Anwalt oder Notar, pro Fall und Jahr

— bis CHF 300 bis CHF 600

Expertisekosten 

Gerichtskosten

Verwaltungskosten bei Strafmandat pro Jahr — bis CHF 300 bis CHF 600

Mediationsverfahren  
(aussergerichtliche Lösung von Konflikten)

— bis CHF 3000 Kosten  
des Mediators

Prozessentschädigung an die Gegenpartei

Fahrtkostenerstattung für Versicherten,  
pro Schadenfall

— bis CHF 1000 bis CHF 10 000
inkl. Begleitperson

Einkommensausfallerstattung für Versicherten,  
pro Schadenfall

— bis CHF 1000 bis CHF 5000

Betreibungskosten 

Vorschuss für Strafkautionen 

3 Varianten, alle in der Kombination  
aus Privat- und Verkehrsrechtsschutz

Privatrechtsschutz 
Verkehrsrechtsschutz

Europas Nr. 1 im Rechtsschutz.Wir wollen, dass Sie Ihr Recht bekommen!

Massgebend für den genauen Deckungsumfang sind unsere aktuellen Allgemeinen Versicherungsbedingungen AVB.

DAS Rechtsschutz: 
Wir wollen, dass Sie Ihr Recht bekommen
Machen Sie jetzt den ersten Schritt zu mehr Sicherheit. Gerne beraten wir Sie 
umfassend und individuell. Rufen Sie an oder senden Sie uns eine E-Mail.  
Tel. 021 623 92 23 / contact@das.ch. 

Oder besuchen Sie uns im Web unter www.das.ch. Auf unserer Website finden  
Sie viele Informationen und die Adresse der DAS Geschäftsstelle in Ihrer Nähe. 
Alles, was Recht ist: Wir sind gerne für Sie da!

Versicherte Rechtsgebiete Versichert ist/sind

Schadenersatz Einfordern von Schadenersatz bei Personen-, Vermögens- 
und Sachschaden, Genugtuungszahlungen usw.

Opferhilfe Einfordern von Entschädigungen gemäss Schweizer 
Opferhilfegesetz

Patientenrecht Auseinandersetzung mit Ärzten und Spitälern  
bei Behandlungsfehlern 

Strafrecht Verteidigung vor Gerichten und Strafbehörden

Versicherungsrecht Streitigkeiten mit Versicherungen, Kranken- und 
Pensionskassen, IV und Arbeitslosenversicherung

Führerausweis Streitigkeiten rund um den Entzug des Führerausweises

Besteuerung Streitigkeiten über die Besteuerung immatrikulierter 
Fahrzeuge

Mietrecht Streitigkeiten aus Mietvertragskündigungen, Mietzins
erhöhungen, Heizkostenabrechnungen usw.

Arbeitsrecht Streitigkeiten innerhalb des Anstellungsverhältnisses 
(Kündigung, Überstunden usw. )

Vertragsrecht Streitigkeiten aus Verträgen für den persönlichen Bedarf 
(Kauf, Verkauf, E-Commerce, Reisen usw.)

Nachbarrecht Streitigkeiten mit Nachbarn ( Rauch, Gas, Geruch, Lärm )

Und zusätzlich
Rechtsauskünfte Rechtsauskünfte im Bereich des Schweizer Personen-,  

Erb-, Familien- und Scheidungsrechts

Mustervorlagen Allgemeine Musterverträge nach schweizerischem Recht

Als Zusatzdeckung möglich
Privatrechtsschutz –	� Grundeigentümerrechtsschutz

–	� Mieterrechtsschutz
–	� Vermieterrechtsschutz
–	� Arbeitsrecht für Geschäftsleitungsmitglieder  

und Verwaltungsräte

Verkehrsrechtsschutz –	� Motorsport
–	� Boote
–	� Flugzeuge
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Ihre Versicherung und unsere Leistungen Basic Classic Top

Beratung und Verteidigung des Versicherten durch 
den internen, spezialisierten DAS Rechtsdienst

Örtliche Deckung Schweiz + 
Fürstentum 

Liechtenstein

Schweiz + 
Fürstentum 

Liechtenstein 
+ EU + EFTA

ganze Welt 

Deckungssumme pro Schadenfall max. CHF 200 000 CHF 250 000 CHF 300 000
(CH + FL + EU + EFTA)

CHF 100 000
(ganze Welt)

Selbstbehalt auf externe Kosten CHF 500 — —

Anwaltskosten 

Einmalige Rechtsberatung  
durch externen Anwalt oder Notar, pro Fall und Jahr

— bis CHF 300 bis CHF 600

Expertisekosten 

Gerichtskosten

Verwaltungskosten bei Strafmandat pro Jahr — bis CHF 300 bis CHF 600

Mediationsverfahren  
(aussergerichtliche Lösung von Konflikten)

— bis CHF 3000 Kosten  
des Mediators

Prozessentschädigung an die Gegenpartei

Fahrtkostenerstattung für Versicherten,  
pro Schadenfall

— bis CHF 1000 bis CHF 10 000
inkl. Begleitperson

Einkommensausfallerstattung für Versicherten,  
pro Schadenfall

— bis CHF 1000 bis CHF 5000

Betreibungskosten 

Vorschuss für Strafkautionen 

3 Varianten, alle in der Kombination  
aus Privat- und Verkehrsrechtsschutz

Privatrechtsschutz 
Verkehrsrechtsschutz

Europas Nr. 1 im Rechtsschutz.Wir wollen, dass Sie Ihr Recht bekommen!

Massgebend für den genauen Deckungsumfang sind unsere aktuellen Allgemeinen Versicherungsbedingungen AVB.

DAS Rechtsschutz: 
Wir wollen, dass Sie Ihr Recht bekommen
Machen Sie jetzt den ersten Schritt zu mehr Sicherheit. Gerne beraten wir Sie 
umfassend und individuell. Rufen Sie an oder senden Sie uns eine E-Mail.  
Tel. 021 623 92 23 / contact@das.ch. 

Oder besuchen Sie uns im Web unter www.das.ch. Auf unserer Website finden  
Sie viele Informationen und die Adresse der DAS Geschäftsstelle in Ihrer Nähe. 
Alles, was Recht ist: Wir sind gerne für Sie da!

Versicherte Rechtsgebiete Versichert ist/sind

Schadenersatz Einfordern von Schadenersatz bei Personen-, Vermögens- 
und Sachschaden, Genugtuungszahlungen usw.

Opferhilfe Einfordern von Entschädigungen gemäss Schweizer 
Opferhilfegesetz

Patientenrecht Auseinandersetzung mit Ärzten und Spitälern  
bei Behandlungsfehlern 

Strafrecht Verteidigung vor Gerichten und Strafbehörden

Versicherungsrecht Streitigkeiten mit Versicherungen, Kranken- und 
Pensionskassen, IV und Arbeitslosenversicherung

Führerausweis Streitigkeiten rund um den Entzug des Führerausweises

Besteuerung Streitigkeiten über die Besteuerung immatrikulierter 
Fahrzeuge

Mietrecht Streitigkeiten aus Mietvertragskündigungen, Mietzins
erhöhungen, Heizkostenabrechnungen usw.

Arbeitsrecht Streitigkeiten innerhalb des Anstellungsverhältnisses 
(Kündigung, Überstunden usw. )

Vertragsrecht Streitigkeiten aus Verträgen für den persönlichen Bedarf 
(Kauf, Verkauf, E-Commerce, Reisen usw.)

Nachbarrecht Streitigkeiten mit Nachbarn ( Rauch, Gas, Geruch, Lärm )

Und zusätzlich
Rechtsauskünfte Rechtsauskünfte im Bereich des Schweizer Personen-,  

Erb-, Familien- und Scheidungsrechts

Mustervorlagen Allgemeine Musterverträge nach schweizerischem Recht

Als Zusatzdeckung möglich
Privatrechtsschutz –	� Grundeigentümerrechtsschutz

–	� Mieterrechtsschutz
–	� Vermieterrechtsschutz
–	� Arbeitsrecht für Geschäftsleitungsmitglieder  

und Verwaltungsräte

Verkehrsrechtsschutz –	� Motorsport
–	� Boote
–	� Flugzeuge
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